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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Anfang Dezember 2022 beschloss der Bundesrat, die Ergebnisse der
Lohnverhandlungen zwischen den Personalverbänden und Finanzminister Ueli Maurer
zu bestätigen. Konkret war dort Mitte November 2022 vorgesehen worden, dass das
Bundespersonal für 2023 einen Teuerungsausgleich von 2.5 Prozent erhalten soll. Da
die Teuerung seit dem Beschluss zum Voranschlag 2023 noch einmal zugenommen
habe, müsse ein Nachtragskredit beantragt werden, so der Bundesrat in seiner
Medienmitteilung. Tatsächlich war im Budget lediglich ein Teuerungsausgleich von 2.0
Prozent vorgesehen gewesen. Die Personalverbände hatten eigentlich den vollen
Teuerungsausgleich von 3.0 Prozent gefordert – von dieser Jahresteuerung war die
Expertengruppe «Konjunkturprognose Bund» ausgegangen. Bei den Verhandlungen
habe Ueli Maurer die Sozialpartner aber davon überzeugen können, dass die aktuelle
Haushaltslage dies nicht zulasse.

Im Februar 2023 gab in den Medien eine Studie des Instituts für Schweizer
Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP) zu reden, die einen «Private/Public
Pay Gap» festgestellt hatte. Bundesangestellte verdienten laut dieser Studie CHF 14'000
mehr als Personen mit gleicher Ausbildung in der Privatwirtschaft. Die Studie
begründete dies mit einer «Verwaltungslohnprämie». Bereits beim Eintritt ins
Berufsleben zeige sich eine Differenz von 3.4 Prozent: Wer nach der KV-Lehre eine
Anstellung in der Bundesverwaltung hat, erhält also im Schnitt 3.4 Prozent mehr Lohn
als jemand, der eine ähnliche Stelle in der Privatwirtschaft besetzt. Diese Differenz
könne sich laut Studie auf bis zu 17 Prozent erhöhen; vor allem bei Teilzeitangestellten
und in nicht-akademischen Berufen. Die Studie warnte vor einer Verzerrung von
Arbeits- und Bildungsmarkt. In der NZZ wurde in der Folge Kritik laut. Da der Bund
höhere Löhne bezahle, locke er immer mehr Fachkräfte an, die daraufhin in der
Privatwirtschaft fehlten. Nicht nur «die Überbezahlung der Verwaltungsangestellten»
müsse ein Ende finden, sondern im Namen der Steuerzahlenden auch das Wachstum
der Verwaltung. 
Allerdings wurde die Studie des IWP auch kritisiert. Sie vergleiche eine sehr grosse
urbane Arbeitgeberin mit Handwerksbetrieben in Randregionen, ignoriere also
relevante Benchmarks, erklärte etwa Personalverbandleiter Matthias Humbel in der
NZZ. Im besten Fall sei dies «ein Vergleich von Äpfeln mit einem ganzen Früchtekorb».
Im Gegenteil sei die Rekrutierung von Fachkräften für den Bund schwierig, weil er auch
hinsichtlich Lohn in vielen Bereichen nicht mit der Privatwirtschaft mithalten könne. 

Mitte Mai beantragte die FK-NR im Rahmen der Verhandlungen zu den erwähnten
Nachträgen für den Voranschlag 2023, die vom Bundesrat beantragte Erhöhung des
Teuerungsausgleichs um 0.5 Prozent gegenüber dem Voranschlag abzulehnen. Falls die
Räte dieser Empfehlung nachkommen würden, könnten Einsparungen von rund CHF
31.2 Mio. gemacht werden, so die Finanzkommission. Zwar müsste der bereits
versprochene Teuerungsausgleich trotzdem bezahlt werden, bei Ablehnung müssten
die Departemente, Behörden und Gerichte dies aber selber finanzieren und intern
kompensieren, so die FK-NR in ihrer Medienmitteilung. 1
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1) Medienmitteilung Bundesrat vom 2.12.22; Medienmitteilung FK-NR vom 17.5.23; Lib, NZZ, 3.12.22; Blick, NZZ, 7.2.23; NZZ,
9.2., 20.2.23; NZZ, 19.5.23
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